
N e u e Fass u n g

der Wanderfreunde Rhein-Sieg e,V.

§1Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr

1) Der Verein führtden Namen Wanderfreunde Rhein-Sieg e.V..
2) Der Verein hat seinen Sitz jn Troisdorf und ist in das Vereinsregister beim

Amtsgericht Siegburg unter der Nr. VR 2229 eingetragen.
3) Das Geschäftsjahrist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Vereins

• Der Zweck des Vereins ist die Förderungdes Breiten- und Gesundheitssports
durch ejn vielfältJgesAngebotvonWanderungen. In diesem Rahmen fördert
der Verein vor allem dje Erwachsenen- und Seniorengesundheit sowie die
Integration ausländischerBürgerinnenund Bürgerim Rahmen seiner Angebote
und Veranstaltungen.

» Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen
verwirklicht:

• Angebot und Durchführungsportlicher Veranstaltungen, insbesondere von
Wanderungen als Gesundheitssport,

" Beteiligung an Kooperationen mit anderen SportgemeinsGhaften,
» Maßnahmenund Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderungdes

körperiichen,seelischen und geistigen Wohlbefindens.

§3 Gemeinnützigkejt

1) Der Verein verfolgt ausschließlichund unmittelbar gemeinnützigeZwecke im
Sinne des Abschnitts „SteuerbegünstigteZwecke" der Abgabenordnung.

2) Er ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfennur fürdie satzungsmäßigenZwecke
verwendet werden.

3) Die Mitglieder erhatten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder
durch unverhältnismäßighohe Vergütungen,begünstigtwerden.

§4 Erwerb der IVIitgliedschaft

1) Mitglied des Vereins könnennatürlichePersonen werden.
2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein.schriftlicher

Aufnahmeantrag an den Verein zu richten. Die Aufnahme in den Verein ist
davon abhängig,dass sich das Mitglied fürdie Dauer der Mitgliedschaft
verpflichtet/ am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen.



3) Überdie Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss mit einfacher
Mehrheit. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Mit derAbgabe
des unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied dje
Vereinssatzung und die Ordnungen in derjeweils gültigenFassung an.

4) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss
njcht begründetwerden. Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme
besteht nicht.

§5 Arten der Mitgliedschaft

1) Der Verein besteht sowohl aus aktiven wie auch aus passiven Mitgliedern.
2) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die die Angebote des Vereins im Rahmen

der bestehenden Ordnungen auch nur teilweise nutzen.
3) Fürpassive Mitglieder steht die Förderungdes Vereins im Vordergrund. Sie

nutzen die sportlichen Angebote des Vereins selten oder gar nicht.

§6 Beendigung der Mitgliedschaft

1) Die Mitgliedschaft endet:
• durch Austritt aus dem Verein (Kündigung),
• durchAusschlussausdemVerein,
• durch Streichung aus der Mitgliederliste,
' durch Tod.
2) Der Austritt aus dem Verein (Kündigung)erfolgt durch schriftliche Erklärung

an die Geschäftsadressedes Vereins. DerAustritt kann zum Ende eines
Kalenderjahres (31.12.) unter Einhaltung einer Kündigungsfristvon vier
Wochen erklärtwerden.

3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschenalle
Ansprücheaus dem Mitgliedschaftsverhältnis.Noch ausstehende
Verpflichtungen ausdem Mitgliedschaftsverhältnis/ insbesondere
ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt.

4) Ein Ausschluss kann erfotgen, wenn ein Mitglied:
° grobe Verstößegegen die Satzung und Ordnungen begeht,
• in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt,
•• sich grob unsportlich verhält,

dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten/
insbesondere durch Rerunning extremistischer Gesinnung oder durch Verstoß

gegen die Gmndsätzedes Kinder- und Jugendschutzes, schadet.
5) Überden Ausschluss entscheidet der Vorstand auf Antrag. Zur Antragstellung

istjedes Mitglied berechtigt.
6) Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung

zuzuleiten. Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist
von drei Wochen zu dem Antrag auf Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach



Ablauf der Frist ist vom Vorstand unter Berücksichtigungeiner zugegangenen
Stellungnahme des betroffenen Mitglieds überden Antrag zu entscheiden.

7) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit.
8) Der Ausschließungsbeschlusswird mit Bekanntgabe an das betroffene

Mitglied wirksam.
9) Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründenmittels

(eingeschriebenen) Briefes mitzuteilen. Dem betroffenen Mitglied stehtgegen
den Ausschluss kein Beschwerderecht zu. Der Weg zu den ordentlichen
Gerichten bleibt unberührt.

10) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste

gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit
seinen Zahlungsverpflichtungen (Beiträge,Umlagen, Gebührenetc.) in Verzug
ist. Der Beschluss überdie Streichung darf durch den Vorstand erst dann

gefasst werden, wenn nach Versendung der zweiten Mahnung drei Wochen
verstrichen sind und dem Mitglied in der zweiten Mahnung die Streichung bei
Nichtzahlung angekündigtworden ist. Der Beschluss überdie Streichung ist
dem betroffenen Mitglied per Brief mitzuteilen.

§7 Beiträge,Gebühren,Beitragseinzug

1) Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträgeund eine Aufnahmegebührgemäß
derjeweils geltenden Beitragsordnung zu zahlen. FälligeZahlungen werden

gemäßSEPA Mandat eingezogen.
2) Uber Höheund FälligkeitsämtlicherBeiträgeund Gebührenentscheidet der

Vorstand durch Beschluss (Beitragsordnung). Beschlüsseüber
Beitragsfestsetzungen sind den Mitgliedern bekannt zu geben.

3) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Anderungen der Bankverbindung,

der Anschrift sowie der Mailadresse mitzuteilen.
4) Der Vorstand kann durch Beschluss Familienbeiträgefestsetzen.

5) Kann der Bankeinzug aus Gründen,die das Mitglied zu vertreten hat, nicht

erfolgen, sind dadurch entstehende Bankgebührendurch das Mitglied zu

tragen.
6) Alles Weitere regelt die Beitragsordnung des Vereins.

§8 Die Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:
8 die Mitgliederversammlung,
e derVorstand.



§9 Die Mitgliederversammlung

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
2) Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt.

Die Mitgliederversammlung sollte bis zum 30. April eines Kalenderjahres
durchgeführtwerden.Die Mitgliederversammlung kann auch
teildigital/hybrid durchgeführtwerden.

3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist
von zwei Wochen perTextform (E-Mail oder Veröffentlichungaufder
Homepage) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens fotgenden Tag. Die
Tagesordnung setzt der Vorstand durch Beschluss fest. Es sind alle Mitglieder
zurTeilnahme einzuladen.

4) Der Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn
das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 20 %
aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründevom
Vorstand verlangt wird. Gegenstand der Beschlussfassung einer derartigen

(außerordentlichen)Mitgliederversammlung sind nur die mit der Einberufung
mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Ergänzungender Tagesordnung sowie
weitere Anträgesind ausgeschlossen. Einberufungsform und -frist ergeben
sich aus Ziff. 3).

5) Jede ordnungsgemäßeinberufene Mitgliederversammlung ist unabhängigvon
der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

6) Die Mitgliederversammtung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung
vom stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem
anderen Mitglied des Vorstandes geleitet (Versammlungsleiter). Der
Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer.DerVersammlungsleiter
kann die Leitung der Versammlung fürdie Dauer eines Wahlgangs auf eine
andere Person übertragen.

7) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der
Antrag auf geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüberdie
Mitgliederversammlung. Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen,wenn
dies von mindestens 1/5 der erschienenen Stimmberechtigten verlangt wird.

8) Die Beschlüsseder Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen gültigenStimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein
Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden als ungültigeStimmen

gewertet und nicht mitgezählt.Zur Änderungder Satzung ist eine Mehrheit
von zwei Dritteln der abgegebenen gültigenStimmen erforderlich.

9) Uber die Beschlüsseder Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das vom Versammtungsleiter und vom Protokollführerzu
unterzeichnen ist.



10) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der
Mitgliederversammlungein Stimmrecht. Wählbaristjedes Mitglied mit
Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine
Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlichausgeübtwerden und ist nicht
übertragbar.

11) Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gewählt.Es ist der/die
Kandidat/in gewählt,der/die mehr als die Hälfteder abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten hat. Erreicht kein/e Kandidat/in die absolute Mehrheit im
ersten Wahlgang, findet eine Stichwahl zwischen den beiden
Kandidaten/innen mit der höchstenStimmenzahl statt. Gewähltist im zweiten
Wahlgang der/die Kandidat/in, der/die die meisten Stimmen erhält.Bei

gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. Die Wahl ist geheim
durchzuführen/wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen
Stimmberechtigten verlangt wird. Die Vorstandsmitglieder sind wirksam

gewählt,wenn die gewähltenKandidaten/innen das Amt angenommen
haben.

12) Alle Mitglieder könnenbis eine Woche vor dem Termin der
Mitgliederversammlungschriftlich AnträgezurTagesordnung mit Begründung

beim Vorstand einreichen. Fürdie Berechnung der Ein-Wochen-Frist ist der
Eingang des Antrages maßgebend.Eingegangene Anträgesowie die ergänzte
endgültigeTagesordnung sind auf der Homepage des Vereins bis vier Tage vor
dem Termin der Mitgliederversammlung zu veröffentlichen.

§10 Zuständigkeitder Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist unter anderem fürfolgende
Vereinsangelegenheiten zuständig:
• Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,
• Entgegennahme des Kassenberichtes,
• Entgegennahme der Kassenprüfberichteund Entlastung des Kassenwartes/
• Entlastung des Vorstands,
• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, soweit die Satzung nicht

etwas Abweichendes regelt,
• Wahl der Kassenprüfer/innen,
• Anderung der Satzung und Beschlussfassung überdie Auflösungoder Fusion

des Vereins,
• Festlegung der Richtlinien der Vereinsarbeit/
• Beschlussfassungen übereingereichte Anträge.



§11 Der Vorstand

1) Der Vorstand gem. §26 BGB besteht aus:
• der/dem Vorsitzenden
• der/dem stellvertretenden Vorsitzenden
• dem/der Schriftführer/in

dem/der Kassenwart/in zugleich Mitgliederverwalter/in,
• dem/derWanderwart/in
• dem/der Öffentlichkeitsbeauftragten
• dem/der Verantwortlichen fürInternetpräsenzund Webdesign
• dem/der Verantwortlichen fürdie Organisation von Vereinsveranstaltungen

2) Der Vorstand kann Beisitzer/Verantwortliche/Vertreter fürbesondere

Aufgaben bestimmen (§30 BGB).
3) Alle Vorstandsämtermit Ausnahme der/des stellvertretenden Vorsitzenden

werden von der Mitgliederversammlung gewählt.
4) Die/der stellvertretende Vorsitzende muss ein Mitglied des gewählten

Vorstandes sein und wird vom Vorstand gewählt.
5) Der Verein wird gerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes

gemeinschaftlich vertreten.
Fürden Verein zeichnungsberechtigt im Übrigensind die/der Vorsitzende,

die/der stellvertretende Vorsitzende sowie der/die Kassenwart/in. Sie sind

dabei an die Beschlüssedes Vorstandes gebunden.
6) Die Amtsdauer beträgtzwei Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl

erfolgteinzeln.
7) Aufgabe des Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführungdes Vereins. Er

ist füralle Aufgaben zuständig,die nicht durch die Satzung oder Ordnung

einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. DerVorstand kann Ausschüsse

bilden.
Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere:
»die Vorlage von Jahresberichten fürdie Mitgliederversammlung,
• der Ausschluss von Mitgliedern gem.§6,

8) Die Mitgliederversammlung kann ein Vorstandsmitglied mit der Ausübung
zweierVorstandsämterbetrauen.

9) Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer
Vorstand gewähltist.

10) Abwesende könnengewähltwerden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahldes

Amtes vorher schriftlich erklärthaben und die schriftliche Erklärungin der

Mitgliederversammlung vorliegt.
11) Die Mitglieder des Vorstandes haben in der Sitzungje eine Stimme.

Personalunion ist füralle Amter zulässig. Im Falle einer Personalunion hat die

Person mit Doppelfunktion nur eine Stimme.



Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden.
Sitzungen werden durch den/die Vorsitzende/n einberufen, DerVorstand ist
beschlussfähig,wenn mindestens die Hälfteder Vorstandsmitglieder
anwesend sind.
DerVorstand kann Beschlüsseim Umlaufverfahren per Mail oderper
Telefonkonferenz fassen, wenn mindestens die Hälfteder
Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung per Mail oder Telefonkonferenz
mitwirken. In Telefonkonferenzen gefasste Beschlüssesind innerhalb einer
Woche schriftlich zu protokollieren. Per Mail gefasste Beschlüssesind
auszudrucken und zu archivieren.

12) Der Vorstand tritt in der Regel alle drei Monate zusammen. Die Sitzungen
werden durch den/die Vorsitzende/n einberufen. DerVorstand kann sich
durch Beschluss eine Geschäftsordnunggeben.

13) Der Vorstand erlässteine Beitragsordnung.
14) Beschlüssedes Vorstandes sind zu protokollieren.

§12 Vergütungder Tätigkeitder Organmitglieder, Aufwendungsersatz,bezahlte
Mitarbeit

1) Die Vereins- und Organämterwerden grundsätzlichehrenamtlich ausgeübt,
soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt.

2) Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigungder wirtschaftlichen
Verhältnisseund der Haushaltslage beschließen,dass Vereins- und
Organämterentgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages
oder gegen Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigungausgeübt
werden. FürdieEntscheidung überVertragsbeginn,Vertragsinhalte und
Vertragsende ist der Vorstand zuständig.Der Vorstand kann bei Bedarf und
unter Berücksichtigungderwirtschaftlichen Verhältnisseund der
Haushaltslage AufträgeüberTätigkeitenfürden Verein gegen eine
angemessene Vergütungoder Honorierung an Dritte vergeben.

3) Im Übrigenhaben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen
Aufwendungsersatzanspruch nach §670 BGB fürsolche Aufwendungen, die
ihnen durch die Tätigkeitfürden Verein entstanden sind. Die Mitglieder und
Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten.

4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen
werden nur gewährt,wenn die Aufwendung mit prüffähigenBelegen und
Aufstellungen nachgewiesen werden.



§13 Kassenprüfer

1) Die Mitgliederversammlung wähltzwei Kassenprüfer/innenmit einer Amtszeit
von zwei Jahren, in jedem Wahljahr eine(n).

2) Die Kassenprüfer/innendürfennicht dem Vorstand angehören.
3) Die Wiederwahl füreine anschließendeAmtszeit ist nicht zulässig.
4) Die Kassenprüfer/innenprüfeneinmal jährlichdie gesamte Vereinskasse und

erstatten der MitgliederversammlungdarübereinenBericht. Die
Kassenprüfer/innensind zur umfassenden Prüfungaller Kassen,
Buchungsunterlagen und Belege in sachlicher und rechnerischer Hinsicht
berechtigt.

5) Die Kassenprüfer/innenbeantragen in der Mitgliederversammlung die
Entlastung des/der Kassenwartes/in.

§14 Haftung des Vereins

1) Ehrenamtlich Tätigeund Organ- oder Amtsträger,deren Vergütungden

gesetzlich festgesetzten Freibetrag im Jahr nicht übersteigt,haften für
Schädengegenüberden Mitgliedern und gegenüberdem Verein, die sie in
Erfüllungihrer ehrenamtlichen Tätigkejtverursachen, nur fürVorsatz und

grobe Fahrlässigkeit.
2) Der Verein haftet gegenüberden Mitgliedern im Innenverhältnisnicht für

fahrlässigverursachte Schäden,die Mitglieder bei der Ausübungdes Sports,
bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei
Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.

§15 Datenschutz im Verein

1) Zur Erfüllungder Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung
derVorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über

persönlicheund sachliche Verhältnisseder Mitglieder im Verein verarbeitet.
2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen

vorliegen, hatjedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
• das Recht auf Löschungnach Artikel 17 DS-GVO,
• das Recht auf Einschränkungder Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
• das Recht auf Datenübertragbarkeitnach Artikel 20 DS-GVO,
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und



• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehördenach Artikel 77 DS-GVO.

3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern/innen oder sonst fürden Verein
Tätigenist es untersagt, personenbezogene Daten und Lichtbildaufnahmen
unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllunggehörenden
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglichzu machen oder
sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden der oben

genannten Personen aus dem Verein.

§16 Auflösung

1) Die Auflösungdes Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Auflösungdes Vereins ist
eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigenStimmen
erforderlich.

2) Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt,sind im Falle der
Auflösungder Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende als
Liquidatoren des Vereins bestellt.

3) Bei Auflösungoder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes fälltdas Vermögenan die Stadt Troisdorf mit der Zweckbestimmung,
dass dieses Vermögenunmittelbar und ausschließlichzur Förderungder
Jugendarbeit, derSeniorenarbeit odervon Integrationsmaßnahmenfür
behinderte Kinder und Jugendliche verwendet werden darf. Vor
Wirksamwerden der Verwendungsbeschlüssemuss das zuständigeFinanzamt
seine Zustimmung erklären.

4) Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein fälltdas Vermögennach
Vereinsauflösungan den neu entstehenden steuerbegünstigtenFusionsverein
bzw. den aufnehmenden steuerbegünstigtenVerein, der es ausschließlichund
unmittelbar fürgemeinnützigeZwecke zu verwenden hat.

§17 Gültigkeitdieser Satzung

1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 15.03.2024
beschlossen.

2) Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
3) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außerKraft.

Troisdorf, den 15.03.2024

Stand: 19.01.2023




